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. genaue Einzelheiten des Verlaufs der Gegenüberstellung, 
insbesondere die Reaktion des Identifizierenden (ggf. auch 
des Verdächtigen) beim Erkennen

Nach Möglichkeit sind die Aussagen des Identifizieren
den unmittelbar bei der Konfrontation mit den Gegenüber- 
gestellten - nenn eine Offenbarung des Ergebnisses ver
einbart war - wörtlich zu fixieren. Auch sollte der Ver
lauf des Wiedererkennungsprozesses beschrieben werden 
(sofortiges, sicheres bzw. nach längerem Überlegen, 
zögerndes Reagieren) .
Bei besonders wichtigen Identifizierungsmaonahmen sollten 
hierbei zusätzliche akkustische und optische Dokumentie- 
rungsmittel (Tonaufzeichnung, Foto- oder Filmaufnahmen) 
eingesetzt werden.

. ~ enden

Der Identifizierende ist in der Regä^^nach der Gegen
überstellung darüber zu befragen, an Hand welcher Merk
male und mit welcher Sichenbeedt er den Verdächtigen 
wiedererkannt hat. Die be^a'illtLerte Reproduktion des 
Wiedererkennungsproze&Sas oirra seine genaue Dokumentie- 
rung ist ent scheidonci. für den Beweiswert der Gegenüber
stellung, da letjctiic.f inur sie allen späteren Betei
ligten im St ra fverfah'ren einschließlich Gericht Gewiß
heit darüber vermitteln kann, ob der Verdächtige in der 
Gegenüberstellung zweifelsfrei identifiziert oder nur 
als mit den Verdächtigen ähnlich angesehen wurde.^
Dazu kann auch die ausdrücklich im Protokoll hervorge
hobene Bereitschaft des Identifizierenden beitragen, 
die Aussagen jederzeit vor Gericht zu wiederholen.

. kurze Bezeichnung der Umstände, unter denen der Identifi
zierende den Verdächtigen kennengelernt hat

Es soll ausgeschlossen werden, daß beide Personen be
reits unabhängig von dem zu untersuchenden Ereignis 
miteinander bekannt waren.

1 Vgl. Urteil des Obersten Gerichts vom 18. 12. 1S68, 
veröffentlicht in "Neue Justiz" 8/69, S. 254
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